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jedoch auch die gegenteilige Auffassung vertre-
ten, wonach Alkoholtestkäufe mit Jugendlichen 
aus rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden seien. 
Das Kantonsgericht Baselland entschied in einem 
Urteil vom 10. Februar 2009, dass es sich beim 
Testkauf um verbotene verdeckte Ermittlung 
handle. Es sprach daher eine Verkäuferin frei, die 
in einem Tankstellenshop einer 15-jährigen 
Testperson alkoholhaltige Getränke verkauft hatte 
und dafür zu einer Busse verurteilt worden war. 
Die bestehende Unsicherheit über die Zulässigkeit 
von Alkoholtestkäufen kann nur durch ein 
letztinstanzliches Urteil des Bundesgerichts 
beseitigt werden. 

Gesetzgebung und Verwaltungsjustiz
Im Jahr 2001 hatte die EAV einem Unternehmen 
der Spirituosenbranche bewilligt, ein Ersatzlogo 
für Sponsorenwerbung zu verwenden. Am 2. Juni 
2006 untersagte sie dem Unternehmen den 
weiteren Gebrauch des Logos, weil es dieses 
zusammen mit dem Originalspirituosen-Logo auf 
einen Flyer gedruckt hatte, der auf eine Promo
tionsveranstaltung hinwies. Der Flyer war zudem 
auf einem bekannten Nightlife-Portal im Internet 

aufgeschaltet und konnte von den Besuchern der 
Homepage eingesehen werden. Die EAV begrün-
dete ihr Vorgehen damit, dass durch die gleichzei-
tige Abbildung des Ersatzlogos und des Original-
logos einer Spirituosenmarke unzulässige 
Werbung für gebrannte Wasser betrieben werde. 
Gegen den Entscheid der EAV erhob das Unter-
nehmen Beschwerde beim Bundesverwaltungs
gericht. Es verlangte, dass ihm weiterhin erlaubt 
bleibe, das Ersatzlogo für Sponsoringzwecke 
einzusetzen. Mit Urteil vom 2. Juli 2008 bestätigte 
das Bundesverwaltungsgericht den Entscheid der 
EAV. Es stellte fest, dass durch die Publikation des 
Flyers für den Konsumenten der Zusammenhang 
zwischen dem Ersatzlogo und der Spirituosenmar-
ke klar erkennbar wurde. Damit habe das Unter-
nehmen Werbung für Spirituosen betrieben, 
welche das Gebot der Beschränkung auf sachli-
che Angaben und Darstellungen (Artikel 42b 
Absatz 1 Alkoholgesetz) verletze. Folglich sei es 
gerechtfertigt gewesen, dem Unternehmen die 
weitere Verwendung des Ersatzlogos zu verbie-
ten.
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Änderungen im Bereich der Alkoholordnung
Im Rahmen des Bundesgesetzes über die Aufhe-
bung und die Vereinfachung von Bewilligungsver-
fahren wurde die Bewilligung für den Kleinhandel 
mit gebrannten Wassern über die Kantonsgrenze 
hinaus auf den 1. Juni 2008 aufgehoben. Diese 
Änderung ermöglicht es Spirituosenhändlern 
künftig, in der ganzen Schweiz gebrannte Wasser 
liefern zu dürfen, wenn sie im Besitz einer 
Kleinhandelsbewilligung des Kantons ihres 
Geschäftssitzes sind.
Bei einer Teilrevision des Zollgesetzes ist vorgese-
hen, dass künftig auch vom Ausland kommende 
Reisende zollfreie Waren, darunter auch Spirituo-
sen, in Zollfreiläden einkaufen dürfen (Duty-Free 
at Arrival). Damit die mit einer Alkoholsteuer 
belasteten Waren beim Verbringen in einen 
Zollfreiladen entsteuert werden können, muss das 
Alkoholgesetz entsprechend angepasst werden.
Die ausschliesslich durch Vergärung gewonnenen 
alkoholischen Erzeugnisse sind den Bestimmun-
gen des Alkoholgesetzes nicht unterworfen, 
sofern ihr Alkoholgehalt 15 Volumenprozent 
nicht übersteigt. Die Entwicklung im Bereich des 
Rebbaus und der Önologie führte jedoch in den 
letzten Jahren dazu, dass Weine produziert 
werden, die einen natürlichen Alkoholgehalt von 
mehr als 15 Volumenprozent aufweisen. Eine 
Motion fordert daher, die Grenze von 15 auf 18 
Volumenprozent zu erhöhen. Gleichzeitig soll 
damit eine Harmonisierung mit dem europäischen 
Recht angestrebt werden. Die Änderung der 
entsprechenden alkoholrechtlichen Bestimmun-
gen ist im Rahmen der Teilrevision des Bundesge-
setzes über die technischen Handelshemmnisse 
vorgesehen. Die Vorlage ist im Parlament hängig.
Im Rahmen einer formellen Bereinigung des 
Bundesrechts wurden auf den 1. August 2008 
zahlreiche Erlasse und Einzelbestimmungen 
aufgehoben, die veraltet waren oder für den 
heutigen Rechtsalltag keine Bedeutung mehr 
hatten. Im Bereich der Alkoholgesetzgebung 
wurde das Bundesgesetz über die Hausbrennerei, 
der Bundesbeschluss betreffend Verwendung des 
Alkoholzehntels sowie das Reglement für die 
Brennereiaufsichtsstellen aufgehoben.

Strafsachen und Nachforderungen
Als Steuerbehörde kontrolliert die EAV die 
Besteuerung jener Importprodukte, die der 
Alkoholgesetzgebung unterstellt sind, die 
einheimische Produktion von gebrannten Was-
sern sowie den Handel damit. Weil Alkohol aus 
gesundheitspolitischen Gründen relativ hoch 
besteuert ist, erstaunt es nicht, dass viele Wider-
handlungen festgestellt worden sind, sowohl bei 
der einheimischen Produktion als auch bei der 
Einfuhr. In Zusammenarbeit mit dem Aussen- und 
dem Revisionsdienst sorgt der Rechtsdienst von 
Amtes wegen für die Verfolgung der festgestell-
ten Widerhandlungen (572 Fälle). Gleichzeitig mit 
den Strafuntersuchungen wurden 399 Verfahren 
zur Nachforderung von Steuern eingeleitet. Damit 
können die Fiskal- oder anderen Abgaben, die 
vorher nicht beglichen wurden, samt Zinsen 
eingefordert werden.
91 Straffälle betrafen Werbebeschränkungen und 
-verbote im Handel mit gebrannten Wassern. 995 
kleinere Verstösse gegen das Alkoholgesetz, die 
an der Grenze entdeckt und durch die Zollverwal-
tung erledigt wurden, betrafen vor allem Nicht
deklarationen von gebrannten Wassern bei der 
Einreise in die Schweiz. In den meisten Fällen 
wurden dadurch Fiskalabgaben gefährdet.
Es wurden vier Strafverfügungen (begründete 
Urteile) zu erstinstanzlichen Entscheiden erlassen. 
In den meisten Fällen bestätigten diese Strafverfü-
gungen die erstinstanzlichen Entscheide.
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Alcosuisse beschäftigt 28 Personen: 10 sind am 
Hauptsitz in Bern tätig, die übrigen in den 
Betrieben von Delémont (JU) und Schachen (LU). 
Dort werden die von der Lebensmittel-, der 
chemischen, pharmazeutischen und Kosmetikin-
dustrie benötigten Ethanolqualitäten zusammen-
gestellt.
Der Grossteil des verkauften Ethanols ist denatu-
riert und damit dem Trinkspritmarkt entzogen. 
Der zum Konsum bestimmte Alkohol wird mit 
einer Steuer von aktuell 29 Franken pro Liter 
reinen Alkohol belastet.

Neues Informatiksystem und neue Kompo-
nenten im Produktesortiment von Alcosuisse
Ab Januar 2008 hat Alcosuisse im Zusammen-
hang mit dem neuen Informatiksystem das neue 
Massnahmenpaket erfolgreich umgesetzt. Es 
erlaubt die Herausforderungen der nächsten 
Jahre in dem sich stark verändernden Umfeld 
erfolgreich zu bestehen. Das Massnahmenpaket 
beinhaltet grundsätzlich die Neubezeichnung 
(Neupositionierung) der Ethanolqualitäten sowie 
ein neues Informatikprogramm, das durchgehend 
über alle Prozesse (Einkauf von Ethanol und 
Denaturierstoffen, Eingangsfrachten, Lagerein-
gang, Lagerung, Herrichtungen, Analysen, 
Verkauf und Bestellwesen sowie Ausgangsfrach-
ten) von Alcosuisse greift. Parallel wurden viele 
wichtige Optimierungen resp. Automatisierungen 
realisiert. So wurden z.B. der Informatik-unter-
stützte Prozess im Bereich Qualitätsmanagement 
optimiert oder die Erfüllung von neuen Kunden-
anforderungen in Bezug auf gewünschte Daten 
auf Lieferschein, Etiketten, Rechnungen und 
Analysenzertifikaten.

Das Profitcenter Alcosuisse ist seit 1998 eine weitgehend unabhän-
gige Organisationseinheit der Eidg. Alkoholverwaltung. Alcosuisse 
stellt die Ethanolversorgung der Schweiz sicher. Kompetenzen  
und Ziele werden im Rahmen von Leistungsvereinbarungen und dem 
Globalbudget festgelegt. Die Betriebsführung richtet sich nach 
privatwirtschaftlichen Prinzipien.

Alcosuisse

Ethanoleinkauf
Das Jahr 2008 stand im Zeichen einer angespann-
ten Preissituation. Eine der wesentlichen Ursachen 
war der grosse Nachfrageüberhang und die 
entsprechende Verknappung. Der Bedarf an 
Ethanol zu Treibstoffzwecken ist weltweit in 
kurzer Zeit stark gestiegen (USA, Brasilien und in 
der EU). Nicht optimale Ernten wegen ungünsti-
gem Wetter auf der Nord- und der Südhalbkugel 
führten zu einer weiteren Verknappung. Auf 
Grund des hohen Erdölpreises hat der Einsatz von 
Ethanol als Alternativprodukt (anstelle von 
synthetischen Produkten) zugenommen. Das 
synthetische Ethanol auf Ethylenbasis aus dem 
Erdöl hatte zusätzlich preiserhöhende Wirkung. 
Die Kosten von Bahn- und Strassentransport 
sowie Energie und Löhnen stiegen anfangs 2008 
weiter und blieben im Laufe des Jahres auf 
hohem Niveau.
Im September 2008 meldete Borregaard Schweiz 
AG in Riedholz (SO) seine Schliessung an. Für 
Alcosuisse war Borregaard Schweiz AG der 
grösste Lieferant. Er deckte einen Drittel des 
inländischen Ethanolbedarfs sowie hundert 
Prozent des Bioethanols zu Treibstoffzwecken der 
Schweiz ab. Der Ursprungsrohstoff der Ethanol-
qualität von Borregaard Schweiz AG war Holz. Es 
handelte sich um ein zuckerhaltiges Nebenpro-
dukt, das im entsprechenden Verfahren bei der 
Zellstofffabrikation aus Holz anfällt. Alcosuisse 
musste rasch reagieren und dafür sorgen, dass 
der Ethanolbedarf aus anderen Quellen beschafft 
und die Ethanolbelieferung weiterhin gewährleis-
tet werden konnte. Diese Bestrebungen sind 
gelungen. Die Konsequenz ist jedoch, dass 
Alcosuisse nicht mehr Ethanol aus Holzzucker 
anbieten kann. In Zukunft wird Alcosuisse den 
Schweizer Markt praktisch ausschliesslich mit 
Ethanol aus Agrarrohstoffen beliefern. Die 
Beschaffenheit dieser Qualität ist bezüglich 
Ethanolgehalt und Reinheit absolut gleichwertig.
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Ethanolverkauf
Im Jahr 2008 hat sich die verkaufte Ethanolmenge 
gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht erhöht. 
Das Volumen konnte von 477 500 (Jahr 2007) auf 
482 000 Hektoliter reines Ethanol (Jahr 2008) 
gesteigert werden. Dies entspricht 39 600 000 kg 
im Jahr 2007 und 39 900 000 kg im Jahr 2008 
(inkl. Denaturierstoffe). Der Umsatz beläuft sich 
auf rund 58 Millionen Franken.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Qualität «Alkohol 
absolutus» (mind. 99,8 % Massenprozent) 
rückläufig (–15 %). Der Umsatzzuwachs vom Jahr 
2007 auf das Jahr 2008 stammt von den Produk-
ten Ethanol 1. Qualität, Ethanol 2. Qualität, 
Ethanol Sekunda sowie Etha+ (Ethanol zu Treib-
stoffzwecken). Das biologische Ethanol gemäss 
Bio-Verordnung und das biologische Ethanol 
Knospe wachsen weiterhin in einem sehr interes-
santen Nischenmarkt. Besonderes zu erwähnen 
ist der Markt für Cheminées, die mit Ethanol als 
Brennstoff betrieben werden können. Diese 
Cheminées benötigen keinen Kamin und sind 
deshalb für verschiedenste Räume (in Privatwoh-
nungen, Hotels etc.) besonderes geeignet. Im 
2008 haben sich viele Konsumentinnen und 
Konsumenten den Wunsch nach einem solchen 
Cheminée erfüllt. Alcosuisse bietet als Brennstoff 
eine hochwertige Ethanolqualität denaturiert mit 
Methylethylketon und Bitrex in Einweggebinden à 
7,5 kg an. Die Volumensteigerungen in diesem 
Segment sind erfreulich. 

Die neuen Bezeichnungen mit der detaillierteren 
Information über die entsprechende Qualität 
haben sich im Zusammenhang mit dem neuen 
Informatiksystem bewährt. Die neue Aufteilung 
ermöglicht auch eine bessere Steuerung in Bezug 
auf die zu erfüllenden Eigenschaften. So kann z.B. 
koschere Ware besser überwacht oder GVO-freie 
Ware besser gehandhabt werden. Auch die 
Rückverfolgbarkeit der Ware ist erheblich effizien-
ter gelöst.
Per Ende 2008 mussten die fahrbaren Alkohol
transportbehälter (Swiss-Container, 4 500 kg 
Inhalt) ersetzt werden. Sie dürfen aus sicherheits-
technischen Gründen ab Januar 2009 nicht mehr 
zum Transport von Ethanol verwendet werden. 
Alcosuisse hat deshalb mit allen Kundinnen und 
Kunden, die mit dieser Behälterart beliefert 
wurden, individuelle Lösungen gesucht. Teils 
konnten vermehrt Wechselcontainer 10’ (Inhalt 
ca. 6 600 bis 7 500 kg) eingesetzt werden, teils 
konnte auf Belieferung in LKW-Zisterne und in 
Boxpaletten à 750 kg umgestellt werden. Die 
ehemaligen Swiss-Container waren für gewisse 
Einsätze äusserst praktisch. Die Belieferung in den 
neuen Gebindearten ist jedoch vom Sicher-
heitsaspekt für Transport von Flüssigkeiten und 
Gefahrengütern auf der Strasse die zeitgerechte 
Lösung.

Technische Installationen (Einrichtungen), 
Investitionen und Sicherheitskonzepte

HACCP-Konzept eingeführt (Hazard Analysis and 
Critical Control Point)
Bei Herstellung, Behandlung und Verarbeitung, 
Transport, Lagerung und Verkauf von Lebensmit-
teln oder Rohstoffen zur Produktion von Lebens-
mitteln sind die Einflüsse auszuschalten, die 
Erkrankungen des Menschen nach Verzehr eines 
Produktes erwarten lassen. 
Alcosuisse liefert Ethanol an die Lebensmittel
industrie. Nach Abklärungen im Rahmen der 
jährlichen Qualitätsmanagement-Audits erhielt 
Alcosuisse den Auftrag, ein HACCP-Konzept zu 
erarbeiten. Grundsätzlich handelt es sich um 
einen Bestandteil der «Allgemeinen Grundsätze 
der Lebensmittelhygiene». Aufgrund dieses 
Analyse- und Kontrollkonzepts sind die notwen

Volumen Ethanol (alle Qualitäten)

Hektoliter reiner Alkohol
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digen vorbeugenden Massnahmen festzulegen, 
mit denen sich die ermittelten Gefahren bereits 
während der Herstellung eines Produktes vermei-
den oder ausschalten lassen.
Ein derartiges System ist vor allem in Betrieben 
mit feststehenden, sich ständig wiederholenden 
Arbeitsabläufen anwendbar. Das Konzept wurde 
im Jahr 2008 erstellt und ist neu Teil des Qualitäts-
managementsystems.

REACh
REACh (Registration, Evaluation, Authorization 
and Restriction of Chemicals) ist die neue EU-
Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in 
Kraft getreten ist. Alcosuisse ist von der REACh-
Verordnung zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
ebenfalls betroffen.
Bis heute hatte die EU die Verantwortung, 
Verordnungen im Bereich Chemikalien zu erstel-
len. Neu wurde diese auf die Industrie verlagert. 
Der Zweck dieser EU-Chemikalienverordnung 
dient zur europaweiten Harmonisierung und 
Vereinfachung für das derzeit geltende Chemika-
lienrecht. Firmen in der EU, die Chemikalien 
herstellen, exportieren, importieren oder nutzen, 
müssen ihre chemischen Stoffe mit Mengen ab  
1 Tonne pro Jahr pro Importeur registrieren und 
auch alle Firmen in der Schweiz, die mit der EU 
handeln, d.h. Import-Export tätigen. Die Registrie-
rung dieser chemischen Stoffe/Produkte erfolgt 
bei der Europäischen Chemikalienagentur ECHA 
(http://echa.europa.eu/home_de.asp) mit Sitz in 
Helsinki.
Alcosuisse beauftragte einen Only Representative 
(OR), die Vorregistrierung ihrer Produkte und 
anschliessend die Registrierung vorzunehmen. 
Die Phase der Vorregistrierung dauerte vom  
1. Juni 2008 bis zum 30. November 2008. Von 
insgesamt 2 750 000 Vorregistrierungen wurden 
145 000 unterschiedliche Stoffe durch 65 000 
Firmen erfasst. Die erwartete Anzahl der Vorregis-
trierungen war ca. 150 000. Gründe dafür sind 
die doppelte Vorregistrierung der Reimporte, 
Recycling-Stoffe und Polymere.
Als nächste Etappe werden die Registrierungen 
der Produkte und die Anpassung der SDB (Sicher-
heitsdatenblätter), die noch nicht REACh-kon-
form sind, erfolgen.

WTO-Ausschreibung
Am 31. Juli 2008 wurde seitens Alcosuisse eine 
WTO-Ausschreibung im SHAB über das BBL 
(Bundesamt für Bauten und Logistik) zur Beschaf-
fung eines Tankinhaltsmesssystems (TIMS) im 
Betrieb Delémont veranlasst. Die Ausgangslage 
sieht wie folgt aus:
Für eine optimale Bewirtschaftung der Tanklager 
soll ein eichfähiges Tankinhaltsmesssystem 
(Tankgauging) eingeführt werden. Dieses umfasst 
die Füllstandsmessgeräte, Temperaturmessgeräte 
sowie ein Auswertesystem, in welchem die 
Tankgeometrie (Eichtabelle) sowie Produktdaten 
(Dichtetabelle je Gradstärke) hinterlegt sind. Das 
Tankinhaltsmesssystem muss eine eichfähige 
Bestimmung der effektiven Masse an Produkt in 
den Tanks ermöglichen. 
Das Evaluationsverfahren wurde im Herbst 2008 
abgeschlossen und der bevorzugte Anbieter 
konnte eruiert werden. Nach Abschluss des 
Werkvertrages startet das Projekt «Tankinhalts-
messsystem (TIMS) Betrieb Delémont» anfangs 
2009.
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Wichtige Begriffe 
in Kürze

Alcopops 
…sind Limonaden oder andere süsse Getränke, 
denen Alkohol zugesetzt wurde. Alcopops der 
ersten Generation, die einen Alkoholgehalt von 
mehr als 1,2 Volumenprozent, jedoch weniger als 
15 Volumenprozent aufweisen und mindestens 
50 Gramm Zucker pro Liter oder einen anderen 
Süssstoff enthalten, unterliegen der Sondersteuer. 
Seit der Einführung der Sondersteuer sind nur 
noch Getränke auf dem Markt, die nicht mehr der 
Sondersteuer unterliegen, weil sie weniger Zucker 
haben und deswegen nicht mehr wie gewöhnli-
che Limonaden schmecken.

Alkohol 
…ist ein Sammelbegriff für eine organisch-chemi-
sche Stoffklasse. In der Umgangssprache wird 
unter dem Begriff «Alkohol» ausschliesslich 
Ethanol verstanden.

Ethanol (Äthanol),
Ethylalkohol (Äthylalkohol)
oder Sprit (C2H5OH)
…ist eine klare, farblose, brennend schmeckende 
Flüssigkeit, die mit Wasser in jedem Verhältnis 
mischbar ist. Ethanol – auch Sprit genannt – wird 
durch Destillation nach ethanolischer Gärung von 
zucker- oder stärkehaltigen pflanzlichen Materia
lien oder durch Synthese gewonnen und hat die 
Eigenschaften der verwendeten Ausgangsrohstof-
fe wie Aroma und Geschmack ganz oder fast 
verloren.

Gewerbeproduktionsbetriebe 
…sind jene Produzentinnen und Produzenten, die 
jährlich über 200 Liter reinen Alkohol herstellen. 
Umgerechnet in Trinkgradstärke von 40 Volumen-
prozent entspricht diese Menge 500 Litern 
Spirituosen. Sie sind voll steuerpflichtig.

Kleinproduktion 
…betreiben Private, die im Jahr nicht mehr als 
200 Liter reinen Alkohol herstellen.

Landwirtschaftsbetriebe 
…verarbeiten nur Eigengewächs oder selbst 
gesammeltes inländisches Wildgewächs. Grund-
sätzlich geniessen sie Steuerfreiheit für Spirituo-
sen, die sie im landwirtschaftlichen Betrieb 
benötigen.

Spirituosen 
…sind alkoholische Getränke, die vorwiegend aus 
Ethanol und Wasser bestehen; sie können weitere 
Zutaten sowie natürliche geruch- und geschmack-
gebende Stoffe enthalten.

Steuerlager 
…sind von der EAV zugelassene Gebäude und 
Räumlichkeiten, in denen Spirituosen unter 
Steueraussetzung hergestellt, be- und verarbeitet, 
gelagert und zum Versand bereitgestellt werden 
können. Die Fiskalabgabe ist erst fällig, wenn die 
Getränke in den Detailhandel gelangen.

Trinksprit 
…ist eine Qualitätsbezeichnung für jene Sprit- 
bzw. Ethanolqualitäten, die für die Herstellung 
von Genussmitteln und Spirituosen, beispielswei-
se Likören oder Aperitifs, verwendet werden. Er 
ist hochgradig und daher nicht zum direkten 
Konsum bestimmt.

Verschlusslager 
…sind plombierte Räume oder Behälter, in denen 
Spirituosen aus eigener Produktion eingelagert 
werden dürfen. Die Steuer wird mit der Entnahme 
der Erzeugnisse fällig.
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Rechnung der EAV für 
das Jahr 2008

Die Rechnung 2008 schliesst mit einem Reinertrag 
von 273,16 Mio. Franken ab. Somit hat die EAV 
gegenüber 2007 den Aufwand um 3,8 % senken 
und den Reinertrag um 4,7 % steigern können.
Der Reinertrag übersteigt das Budget um 25,6 
Mio. Franken. Die Gründe liegen vor allem in den 
massiv höheren Fiskaleinnahmen.

Der Personalaufwand schloss mit 20,1 Mio. 
Franken in der Rechnung 2008 um 0,6 Mio. 
Franken besser ab, als im Budget eingestellt war. 
Weiter konnte der sonstige Sachaufwand 0,3 
Mio. Franken unter Budget mit 7,06 Mio. Franken 
abgeschlossen werden. Für die Alkoholprävention 
konnte das Budget um 0,74 Mio. Franken nicht 
ausgeschöpft werden. Hierfür liegen die Gründe 
einerseits in der Summe der eingereichten 
Projekte und anderseits im Initialisierungszeit-
punkt des Nationalen Programms Alkohol (NPA).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung EAV

Zu 57 «Debitorenverluste»
Das Delkredere konnte um 80 000 Franken 
reduziert werden. Die Ausbuchung erfolgte über 
die Kontengruppe 57 «Debitorenverluste».

Zu 73 «Verkaufsfrachten»
Ab Geschäftsjahr 2008 werden die Verkaufsfrach-
ten neu in der Kontengruppe 73 «Verkaufsfrach-
ten» verbucht, bis 2007 wurden diese Kosten in 
der Kontengruppe 56 «Übriger Sachaufwand/
Verkaufsfrachten» erfasst. Die Rechnung 2007 
wurde entsprechend angepasst.

Zu 77 «Verkauf/Vermietung Alkoholtransport
behälter»
Ab Geschäftsjahr 2008 können die Erlöse aus 
Verkauf und Vermietung von Alkoholtransport
behältern erstmals vollumfänglich der Konten-
gruppe 77 «Verkauf/Vermietung Alkoholtrans-
portbehälter» gutgeschrieben werden. 

Zu 79 «Übriger Ertrag»
Neu werden Lagerdifferenzen aus Reservoirab-
schlüssen, Standardpreisänderungen und Herrich-
tungen aus Ethanol in der Kontengruppe 79 
«Übriger Ertrag» verbucht.
Zur Sicherung von langfristigen Unterhaltsarbei-
ten und Investitionen von Alcosuisse wurde 
zudem eine Rückstellung von 5,76 Mio. Franken 
aus den Einnahmen von Alcosuisse gebildet.
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Erfolgsrechnung EAV

Aufwand Rechnung 2007 Voranschlag 2008 Rechnung 2008

Total Aufwand 30 072 252 30 500 000 28 935 999

  4 Personalaufwand 21 255 826 20 680 000 20 120 129

40 Personalbezüge 17 200 934 17 050 000 16 653 445

41 Sozialversicherungsbeiträge  999 108  994 000  974 303

42 Personalversicherungsbeiträge 2 242 623 1 573 000 1 711 585

43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge  111 858  108 000  105 695

45 Personalbeschaffung  5 286  10 000  2 480

46 Aus- und Weiterbildung  131 572  210 000  121 246

47 Spesenentschädigungen  536 001  690 000  520 015

48 Übriger Personalaufwand  28 444  35 000  31 360

49 Hilfskräfte –  10 000 –

  5 Sonstiger Sachaufwand 7 011 731 7 325 000 7 057 938

51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing 1 361 203 1 344 000 1 404 291

52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial  253 020  300 000  261 721

53 Verwaltungsaufwand  603 740  840 000  683 962

54 Informatikaufwand  749 346 1 055 000  921 487

55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare  228 891  305 000  368 285

56 Übriger Sachaufwand  407 934  590 000  494 560

57 Debitorenverluste  212 184  25 000 – 32 183

59 Handelsrechtliche Abschreibungen 3 195 413 2 866 000 2 955 815

  6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG) 1 804 695 2 495 000 1 757 932

Ertrag

Total Ertrag 291 060 751 278 100 000 302 099 688

  7 Ertrag 291 269 085 278 510 000 301 937 977

70 Verkauf Ethanol/Kernobstbrand 53 492 636 49 900 000 53 912 922

30 Warenaufwand Ethanol/Kernobstbrand – 43 506 631 – 39 400 000 – 43 306 363

71 Gebühren  654 247  720 000  609 817

72 Rückerstattungen – 4 202 941 – 4 445 000 – 4 834 540

73 Verkaufsfrachten – 2 236 923 – 1 930 000 – 2 361 653

74 Andere Entgelte  460 017  420 000  386 703

75 Vermögenserträge 5 739 991 5 495 000 6 624 856

76 Fiskaleinnahmen 279 265 796 267 500 000 290 367 089

77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter  573 032  50 000 4 387 577

79 Übriger Ertrag 1 029 861  200 000 – 3 848 431

  8 Betriebsfremder Erfolg – 208 334 – 410 000  161 711

80 Betriebsfremder Erfolg – 507 880 – 700 000 – 175 713

82 Liegenschaftserfolg  299 546  290 000  337 424

Reinertrag 260 988 499 247 600 000 273 163 689

Franken



Mai 2009   |   www.eav.admin.ch

26

Rechnung Profitcenter Alcosuisse
Das Profitcenter der EAV, die Alcosuisse, verkauft 
hochgradiges Ethanol für industrielle Anwendun-
gen. Der Absatz von Ethanol in verschiedenen 
Qualitäten konnte im Jahr 2008 gegenüber 2007 
gesteigert werden. Deshalb sind der Warenauf-
wand und der Warenertrag unter anderem höher 
als budgetiert ausgefallen. Weiter wurde eine 
Rückstellung von 5,76 Mio. für kommende 
langfristige Unterhaltsarbeiten und Investitionen 
aus den Einnahmen von Alcosuisse gebildet. Mit 
dem Überschuss von 1,96 Mio. Franken werden 
die internen Kosten sowie die Verzinsung des 
Anlagevermögens gedeckt.

Rechnung Profitcenter Alcosuisse� Franken

Rechnung 2007 Voranschlag 2008 Rechnung 2008

7 Verkauf Ethanol/Kernobstbrand 53 492 636 49 900 000 53 912 922

   Übriger Erfolg (Analysen, Dienstleistungen)  453 661  447 000 – 3 979 293

   Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter  573 032  50 000 4 387 577

   Verkaufsfrachten – 2 236 923 – 1 930 000 – 2 361 653

Total Einnahmen 52 282 406 48 467 000 51 959 553

3 Warenaufwand Ethanol/Kernobstbrand 43 506 631 39 400 000 43 306 363

Nettoerlös 8 775 775 9 067 000 8 653 190

4 Löhne/Sozialleistungen 3 305 991 3 182 000 3 438 793

5 Unterhalt Gebäude/Einrichtungen/Fahrzeuge 1 038 549 1 042 000 1 204 219

   Wasser/Energie/Betriebsmittel  146 429  172 000  145 697

   Verwaltungskosten  72 496  98 000  68 190

   Übriger Sachaufwand  116 770  60 000  75 009

   Abschreibungen 1 938 009 1 678 000 1 761 640

Aufwand 6 618 244 6 232 000 6 693 548

Ergebnis 2 157 531 2 835 000 1 959 642
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Die Einführung einer neuen Fachapplikation per 
1. Januar 2008 hat folgende Auswirkungen:

Zu «Verkauf/Vermietung Alkoholtransport
behälter»
Ab Geschäftsjahr 2008 können die Erlöse aus 
dem Verkauf und der Vermietung von Alko-
holtransportbehältern erstmals vollumfänglich 
dem «Verkauf/Vermietung von Alkoholtransport-
behältern» gutgeschrieben werden. 

Zu «Verkaufsfrachten»
Ab Geschäftsjahr 2008 werden die Verkaufsfrach-
ten neu in der Gruppe 7 «Verkaufsfrachten» 
verbucht, bis 2007 wurden diese Kosten in der 
Gruppe 5 «Übriger Sachaufwand/Verkaufsfrach-
ten» erfasst. Die Rechnung 2007 wurde entspre-
chend angepasst.

Zu «Übriger Erfolg»  
(bis 2007: «Analysen, Dienstleistungen»)
Neu werden auch Lagerdifferenzen aus Reser-
voirabschlüssen, Standardpreisänderungen und 
Herrichtungen aus Ethanol unter dem «Übrigen 
Erfolg» aufgeführt. Mit Blick auf die anstehende 
Totalrevision des Alkoholgesetzes wurde eine 
Rückstellung in der Höhe von 5,76 Mio. Franken 
für langfristige Unterhaltsarbeiten und Investitio-
nen aus den Einnahmen von Alcosuisse gebildet. 
Im Weiteren wurde auf dem Ethanollager eine 
Reserve von 1,5 Mio. Franken gebildet. Diese 
Reserve dient zur Sicherung allfälliger Verluste auf 
dem Ethanollager.
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Verteilung des Reinertrages der EAV
Gemäss Artikel 131 der Bundesverfassung geht 
der Reinertrag der EAV zu 10 % an die Kantone. 
Diese Mittel sind zur Bekämpfung der Ursachen 
und Wirkungen von Suchtproblemen zu verwen-
den. 90 % des Reinertrages erhält der Bund für 
die Sozialversicherungen AHV und IV.
Ab 2008 werden an die Kantone keine Anteile an 
den Einnahmen aus den eidgenössischen Klein-
handelsbewilligungen ausbezahlt, da es aufgrund 
einer Gesetzesrevision keine Kleinhandelsbewilli-
gungen mehr gibt.

� 2008

Anteile in % in Franken

Bund 90 245 847 320

Kantone 10 27 316 369

100 273 163 689
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Investitionen und Anlagevermögen
Die EAV führt eine Investitionsrechnung, in der sie 
über die wertvermehrenden Ausgaben für 
bauliche Anlagen, Betriebseinrichtungen, Fahr-
zeuge und Alkoholtransportbehälter Rechen-
schaft ablegt. Die Investitionen werden in dieser 
Rechnung zum Beschaffungspreis aufgeführt. Sie 
werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen in der Erfolgsrechnung abgeschrieben. 

Auszahlung an die Kantone 2008

Kantone Bevölkerung Anteil am  
Reinertrag

(Art. 44 des
Alkoholgesetzes)

Zürich 1 247 906 4 677 307

Bern  957 197 3 587 694

Luzern  350 504 1 313 733

Uri  34 777  130 349

Schwyz  128 704  482 399

Obwalden  32 427  121 540

Nidwalden  37 235  139 561

Glarus  38 183  143 115

Zug  100 052  375 007

Freiburg  241 706  905 944

Solothurn  244 341  915 820

Basel-Stadt  188 079  704 944

Basel-Land  259 374  972 166

Schaffhausen  73 392  275 082

Appenzell A.Rh.  53 504  200 540

Appenzell I.Rh.  14 618  54 790

St. Gallen  452 837 1 697 289

Graubünden  187 058  701 117

Aargau  547 493 2 052 072

Thurgau  228 875  857 852

Tessin  306 846 1 150 097

Waadt  640 657 2 401 262

Wallis  272 399 1 020 985

Neuenburg  167 949  629 494

Genf  413 673 1 550 498

Jura  68 224  255 712

Insgesamt 7 288 010 27 316 369

Franken

Budgetiert waren Investitionen im Betrag von 
2,12 Mio. Franken. Effektiv investiert wurden 
1,54 Mio. Franken. Die Abschreibungen in der 
Erfolgsrechnung betragen 2,96 Mio. Franken 
(Pos. 59).  
Der grösste Teil der Investitionen flossen in eine 
Tankniveauvermessungsanlage, eine Befüllungs-
anlage und eine Abluftanlage für die Abfüllhalle 
im Betrieb Delémont. 
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Bilanz EAV

Aktiven 31. Dezember 2007 31. Dezember 2008

Umlaufvermögen 360 088 055 381 486 064

Flüssige Mittel 16 587 887 44 825 448

Kontokorrent Bund 283 382 877 288 167 580

Forderungen gegenüber Dritten 41 065 512 30 088 048

Darlehen  33 064  3 726

Transitorische Aktiven 3 797 834 5 708 316

Vorräte 15 220 881 12 692 946

Anlagevermögen 17 081 574 15 668 749

Investitionsgüter 16 981 574 15 568 749

Beteiligungen Alcosuisse AG  100 000  100 000

Bilanzsumme 377 169 629 397 154 813

Passiven

Fremdkapital 6 343 828 14 153 822

Laufende Verbindlichkeiten 3 622 919 6 009 704

Transitorische Passiven  842 989  775 232

Rückstellungen 1 877 920 7 368 886

Eigenkapital (Betriebsfonds Alkoholverwaltung) 109 837 302 109 837 302

Reinertrag 260 988 499 273 163 689

– Anteil des Bundes am Reinertrag 234 889 649 245 847 320

– Anteil der Kantone am Reinertrag 26 098 850 27 316 369

Bilanzsumme 377 169 629 397 154 813

Franken
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Anhang zur Bilanz EAV

Forderungen gegenüber Dritten
Die Forderungen gegenüber dem Bund (EAK, EZV, 
ESTV) betragen 2,9 Mio. Franken. Die Wertberich-
tigungen betragen 0,7 Mio. Franken.

Vorräte
Zur Sicherung von Verlusten auf dem Ethanolla-
ger wurde eine Reserve von 1,5 Mio. Franken 
gebildet.

Beteiligung Alcosuisse AG
Durch die Bildung der Alcosuisse AG konnte der 
Name des Profitcenters Alcosuisse geschützt 
werden. Die Alcosuisse AG ist eine ruhende AG, 
die Geschäftstätigkeit übt das gleichnamige 
Profitcenter der Alkoholverwaltung aus.

Laufende Verbindlichkeiten
Die Verpflichtungen gegenüber dem Bund (EZV, 
BBL, swisstopo) betragen 2,7 Mio. Franken, der 
Publica (Pensionskasse des Bundes) sind 0,3 Mio. 
geschuldet. Weiter bestehen Verpflichtungen 
gegenüber der SBB, Swisscom sowie der Post von 
0,1 Mio. Franken.

Rückstellungen
Zur Sicherung von langfristigen Unterhaltsarbei-
ten und Investitionen von Alcosuisse wurde neu 
eine Rückstellung von 5,76 Mio. Franken aus den 
Einnahmen von Alcosuisse gebildet.
Die Rückstellung für die Ferien- und Überzeitgut-
haben des Personals EAV konnte per 31. Dezem-
ber 2008 von 0,6 Mio. Franken auf 0,470 Mio. 
gesenkt werden.
Die Rückstellung für das Risiko der ausgesetzten 
Fiskalabgaben bei den Steuerlagerbetrieben 
beträgt wie 2007 0,735 Mio. Franken.
Der Rentenfonds für zwei ehemalige Aufräume-
rinnen, die nicht in der Publica versichert sind, 
beträgt 0,2 Mio. Franken.

Sicherheiten durch Dritte
Die geleisteten Sicherheiten (Bürgschaften, 
Bankgarantien, Barkautionen, Wertschriften, 
Gutschriften) für die ausgesetzten Fiskalabgaben 
bei Steuer- und Verschlusslager betragen  
72,6 Mio. Franken.

Versicherungswerte
Der Versicherungswert sämtlicher Gebäude der 
Alkoholverwaltung beträgt 59,3 Mio. Franken. 
Die fahrbare Ausbildungsbrennerei ist mit  
0,1 Mio. Franken versichert.
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Rechnung der Eidg. Alkoholverwaltung für 
das Jahr 2008 
Gestützt auf Artikel 71 des Bundesgesetzes über 
die gebrannten Wasser (SR 680) und die Verord-
nung über das Finanz- und Rechnungswesen der 
Eidgenössischen Alkoholverwaltung (SR 689.7) 
haben wir die uns von der Eidg. Alkoholverwal-
tung (EAV) unterbreitete Jahresrechnung, umfas-
send die Bilanz, die Erfolgsrechnung und den 
Anhang, abgeschlossen per 31. Dezember 2008 
im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geprüft. 

Verantwortung der Eidg. Alkohol
verwaltung
Die EAV ist für die Aufstellung der Jahresrechnung 
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung 
beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung 
und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsys-
tems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahres-
rechnung, die frei von wesentlichen falschen 
Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern 
ist. Darüber hinaus ist die EAV für die Auswahl 
und die Anwendung sachgemässer Rechnungs
legungsmethoden sowie die Vornahme angemes-
sener Schätzungen verantwortlich. 

an die Finanzkommissionen 

der eidg. Räte

20. März 2009

Bericht der Revisionsstelle

Verantwortung der Eidg. Finanzkontrolle als 
Revisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer 
Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrech-
nung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in 
Übereinstimmung mit dem schweizerischen 
Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards 
vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die 
Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen 
Angaben ist. 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von 
Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prü-
fungsnachweisen für die in der Jahresrechnung 
enthaltenen Wertansätze und sonstigen Anga-
ben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt 
im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies 
schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher 
falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge 
von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der 
Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der 
Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für 
die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeu-
tung ist, um die den Umständen entsprechenden 
Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um 
ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung 
umfasst zudem die Beurteilung der Angemessen-
heit der angewandten Rechnungslegungsmetho-
den, der Plausibilität der vorgenommenen 
Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamt-
darstellung der Jahresrechnung. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise eine ausreichende und angemessene 
Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anfor-
derungen an die Zulassung und die Unabhängig-
keit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und 
keine mit unserer Unabhängigkeit nicht verein
bare Sachverhalte vorliegen.
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Prüfungsurteil / Empfehlung 
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die 
Jahresrechnung sowie die Verwendung des 
Reinertrages den gesetzlichen Vorschriften.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 
der EAV, umfassend die Bilanz per 31. Dezember 
2008, die Erfolgsrechnung 2008 sowie den 
Anhang, zu genehmigen.
Im Übrigen stellen wir fest, dass ein internes Kont-
rollsystem (IKS) für die Aufstellung der Jahresrech-
nung existiert, dieses jedoch noch umfassender 
zu regeln und ausreichend zu dokumentieren ist, 
wie es den heutigen Standards entspricht. Zu 
berücksichtigen ist aber, dass die EAV zum 
heutigen Zeitpunkt nicht den Bestimmungen zum 
Nachweis der Existenz eines IKS gemäss Finanz-
haushaltgesetz bzw. -verordnung unterliegt. 

Eidgenössische Finanzkontrolle

Der Direktor
Kurt Grüter






